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 Veröffentlicht am 07.10.1980

Norm

JWG §31

Rechtssatz

Kehrt eine Vierzehnjährige freiwillig wieder in den Verband der Familie zurück und gliedert sich reibungslos ein, kann

dies zur Aufhebung der angeordneten vorläu6gen Fürsorgeerziehung führen. Dies kann jedoch erst nach einer

gewissen Mindestdauer des Verhaltens der Minderjährigen endgültig beurteilt werden. Durch die Aufschiebung des

Vollzuges der vorläu6gen Fürsorgeerziehung der Minderjährigen ist eine ausreichende Bewährungsmöglichkeit

eröffnet.
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